
Stadt Lohmar X Beschlussvorlage 
Der Bürgermeister  Ergänzungsvorlage 
  Mitteilungsvorlage 
 
 
 öffentlich 
 
 
Amt/Geschäftszeichen Datum Vorlagennummer 

10   09.04.2010 BV/10/0909 
 
 
▼ Beratungsfolge ▼ Sitzungstermin 

1. Rat  04.05.2010 
    
 
 
Tagesordnungspunkt/Betreff 
 
Bestellung der stellvertretenden Schriftführung 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
Der Rat bestellt die Verwaltungsangestellte Frau Christina Hahne zur stellvertretenden 
Schriftführerin.  
 
 
 
Beratungsergebnis 
 Sitzung am TOP 

   
mit 

ja nein Enthaltungen  laut 
Beschluss- 

 abweichender 
Beschluss 

 einstimmig  Stimmenmehrheit     vorschlag  (Rückseite) 
 



 
 
Begründung 
 
1. Sachverhalt 
 
Gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 GO NRW sind die im Rat gefassten Beschlüsse in einer Niederschrift 
aufzunehmen. Diese wird vom Bürgermeister und einem vom Rat zu bestellenden Schriftführer 
unterzeichnet.   
 
2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden? 
 
Gewährleistung der Geschäftsführung des Rates inkl. Anfertigung der Niederschrift über die vom 
Rat gefassten Beschlüsse. 
 
3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden? 
 
Bestellung der stellvertretenden Schriftführerin. 
 
4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich? 
 
Einarbeitung der Mitarbeiterin. 
 
5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele(Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, 
Unternehmerische Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche? 
 
- 
 
6. Wirtschaftliche Auswirkungen: 
 

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden:  ja 

                                                          nein.  

Falls nein:    - Mittel können aus der betroffenen Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden       nein  

                        ja, Erläuterung: _______________________________________________________________________ 

 

                    - Die Maßnahme kann nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus nachstehenden Produktgruppen 
                      durchgeführt werden (ggf. üpl. gemäß § 83 GO): 
               _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
Röger 
 
 
 
 


